
Vertragliche Vereinbarungen zur Verlängerung der Schulzeit für die 

Schülerin/den Schüler 

                                                                                                                                                                                        

Unter folgenden Voraussetzungen darfst du weiterhin gerne unsere Schule besuchen:

 Du bist verpflichtet, regelmäßig am Unterricht und an den sonstigen verbindlichen Schulveranstaltungen 
teilzunehmen (§ 43, Absatz 1, Schulgesetz NRW). Das bedeutet, hast die Pflicht die Pflicht daran 
mitzuarbeiten, dass die Aufgabe der Schule erfüllt und das Bildungsziel erreicht werden kann. Du bist 
insbesondere verpflichtet, dich auf den Unterricht vorzubereiten, dich aktiv daran zu beteiligen, die 
erforderlichen Arbeiten anzufertigen und die Aufgaben zu erledigen. Du hast die Schulordnung einzuhalten
und die Anordnungen der Lehrerinnen und Lehrer, der Schulleitung und anderer dazu befugter Personen 
zu befolgen (§ 42, Absatz 3, Schulgesetz NRW).

 Sollte es einmal nicht möglich sein, die Schule zu besuchen, bestehen die Entschuldigungsregeln 
selbstverständlich fort. Allerdings hat das Missachten der Regeln weitreichende Konsequenzen für dich. 
Das kann unter Umständen zu deiner sofortigen Entlassung führen. Aus dem Schulgesetz geht hervor, dass 
das Schulverhältnis für nicht mehr schulpflichtige Schülerinnen und Schüler endet, wenn Schülerinnen und 
Schüler ununterbrochen 20 Unterrichtstage unentschuldigt fehlen und diesbezüglich schriftlich erinnert 
wurden (siehe § 47, Schulgesetz NRW). Im Rahmen von Ordnungsmaßnahmen kann die Entlassung einer 
Schülerin oder eines Schülers sogar erfolgen, wenn es zu 20 unentschuldigten Unterrichtsstunden 
innerhalb eines Zeitraumes von 30 Tagen kommt (siehe § 53, Schulgesetz NRW).

>>> BITTE ANKREUZEN, ORT/DATUM EINTRAGEN UND UNTERSCHREIBEN.

Alle Vereinbarungen wurden von den Erziehungsberechtigten und dem Schüler/der Schülerin gelesen und 
verstanden.
Alle Vereinbarungen werden respektiert.

Ort, Datum Unterschrift 
Erziehungsberechtigte/r

Ort, Datum Unterschrift Schüler/in

Die Schulpflicht in der Sekundarstufe I (die sogenannte Vollzeitschulpflicht) endet für unsere 

Tochter/unseren Sohn                                                                                 , z. Zt. Schüler/in der Klasse                           

am 31.07.                               .   Wir als Erziehungsberechtigte beantragen, die Verweildauer in der Schule an der 

Dorenburg Grefrath für unsere Kind um ein Jahr zu verlängern.

Ort, Datum Unterschrift Erziehungsberechtigte/r
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